
1.“Anzeigenauftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen

Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehre-

rer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer

Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung. 

2.Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach

Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Ab schlusses das Recht zum

Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit

Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der

in Satz 1 genann ten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

3.Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten

bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte

Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzu rufen. 

4.Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten

hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den

Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-

chenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die

Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 

5.Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeter zeilen dem

Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet. 

6.Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in

bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der

Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag einge-

hen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann,

wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 

7.Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text

und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionel-

len Gestaltung nicht als Anzeigen erkenn bar sind, werden als solche vom Verlag mit

dem Wort “Anzeige” deutlich kenntlich gemacht. 

8.Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen

eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der

technischen Form nach ein heit lich en, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des

Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche

Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist.

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage

und deren Billigung bindend. Die Ablehnung eines Auf trages wird dem Auftraggeber

unverzüglich mitgeteilt. 

9.Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwand freier

Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verant wortlich. Für erkenn-

bar ungeeignete oder beschädigte Druckunter lagen fordert der Verlag unverzüglich

Ersatz an. Der Verlag gewähr leistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität

im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften 

10.Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder

bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder

eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der

Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemes-

sene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat

der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rück gängigmachung des

Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung,

Verschulden bei Vertragsabschluss und uner laubter Handlung sind – auch bei telefo-

nischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus

Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehba-

ren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende

Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines

gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsge hilfen. Eine Haftung des Verlages für

Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Darüber

hinaus ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr die Haftung des Verlages für grobe

Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines

Erfüllungsgehilfen dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden – bis zur

Höhe des betreffenden Entgelts – beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei

nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von

Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. 

11.Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der

Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten

Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehler korrekturen, die ihm innerhalb der

bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist mitgeteilt werden. 

12.Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort,

möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die

Rechnung ist innerhalb der aus der Preis liste ersichtlichen, vom Empfang der

Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere

Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige

Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. 

13.Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten

berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufen-

den Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen

Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der

Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der

Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne

Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des

Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu

machen. 

14.Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom

Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderung ursprünglich ver-

einbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 

15.Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber

zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des

Auftrages. 

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a)Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftrag geber die

Allgemeinen und die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des

Verlages an. 

b)Bei der Auftragserteilung sind durch den Auftraggeber alle erforderlichen

Adressdaten anzugeben. Hierzu zählen insbesondere der eigene Vor- und

Familienname mit eigener Anschrift bei Privat personen; der Name / Firma und

Anschrift des handelnden Unter nehmens bei kommerziellen Anzeigen. Der Verlag

weist darauf hin, dass er Haftungsbeschränkungen des Auftraggebers nur im

gesetzlich zulässigen Rahmen akzeptiert. 

c)Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche

Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen.

Der Verlag wendet bei Ent gegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die

geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern

irregeführt oder getäuscht wird. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Auf träge und

Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Ist

der Kunde wegen der Wettbewerbs widrigkeit einer Anzeige abgemahnt oder ist ihm

die Verbreitung dieser Anzeige gerichtlich untersagt worden, so ist hiervon die

Anzeigen leitung schriftlich zu benachrichtigen. Sein Wunsch, die entsprechende

Anzeige nicht zu veröffentlichen, kann vom Verlag nur berücksichtigt werden, wenn

sein Schreiben einen Tag vor Anzeigenschluss für die betreffende Anzeige bei der

Anzeigenleitung eingeht. Dem Auftrag geber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen

Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er

sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Erscheinen sistierte Anzeigen, so

stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.

Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten

der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche

Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach

Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. 

d)Neue Anzeigenpreise treten mit dem aus der Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt

in Kraft. Dies gilt auch für laufende Rahmenverträge (Abschlüsse) und

Anzeigenaufträge. Für Einzelaufträge, die vor Bekanntgabe der neuen Preisliste

erteilt wurden, gilt der alte Preis, sofern die Anzeige oder Beilage innerhalb von drei

Monaten erscheinen sollte.

f)Platzierungsvorgaben sind nicht verbindlich. 

g)Der Verlag ist berechtigt, Anzeigenaufträge im Rahmen seiner technischen und

betrieblichen Möglichkeiten im Online-Dienst zu veröffentlichen.
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Alle Angaben: Breite x Höhe in Millimeter

HEFTFORMAT: 210 x 285 mm

SATZSPIEGEL: 187,5 x 258,5 mm

ANSCHNITT: Angeschnittene Formate zzgl. je 5 mm Beschnittzugabe an allen
Seiten über das Heftformat hinaus. Sonderformate auf Anfrage.

DRUCKVERFAHREN: Bogen-Offset-Druck, Vier-Farb-Druck nach Europa-Skala 
DIN 16539

DRUCKUNTERLAGEN: Digitale Vorlagen (EPS-Format).

BILDFORMAT: als TIFF oder EPS, Fonts müssen eingebettet oder mitgeliefert
werden.

schwarz/weiß 2-farbig* 4-farbig*

1/1 Seite ¤ 1.100,– ¤ 1.440,– ¤ 1.580,–

1/2 Seite ¤ 640,– ¤ 830,– ¤ 990,–

1/3 Seite ¤ 480,– ¤ 630,– ¤ 730,–

1/4 Seite ¤ 350,– ¤ 500,– ¤ 580,–

1/6 Seite ¤ 270,– ¤ 340,– ¤ 410,–

1/8 Seite ¤ 220,– ¤ 280,– ¤ 310,–

*nach Euro-Skala
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DATENTRAGER: CD oder per ISDN: 0 51 21/3 98 28

PROGRAMME: QuarkXPress 7.0, Adobe Photoshop 7.0, Aldus Freehand 11.0,
InDesign 5.0, Illustrator 13.0

PLATZIERUNG: Platzierungsmöglichkeiten für Formate unter 1/4 Seite nur im
Veranstaltungskalender. Andere Platzierungsmöglichkeiten auf Anfrage.

BEIHEFTER UND BEILAGEN: ¤ 150,–/je 1.000 Exemplare. Mindest belegung 
5.000 Stück. Technische Details, Liefertermine und -ort auf Anfrage.

SONDERFARBEN: Auf Anfrage.

ERSTELLUNG VON DRUCKUNTERLAGEN: Wir erstellen reprofähige Druck unter -
lagen. Berechnung nach Aufwand.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

ZUSCHLÄGE FÜR UMSCHLAGSEITEN: U 4: 20 %, U 2: 15 %, U 3: 10 %

TITEL: (Haupt-Bildmotiv/zugehöriger Textanteil): 3.000,– ¤

MILLIMETERPREISE: sw 2,50 ¤/mm, 4c 3,50 ¤/mm

RABATTE (GRUNDLAGE IST DAS ANZEIGENVOLUMEN INNERHALB EINES
ABSCHLUSSJAHRES)

MALSTAFFEL: ab 3 Anzeigen 3 %, ab 6 Anzeigen 5 %, ab 12 Anzeigen 10 %, 
ab 24 Anzeigen 15 %

MENGENSTAFFEL: ab 3 Seiten 3 %, ab 6 Seiten 6 %, ab 9 Seiten 9 %, 
ab 12 Seiten 12 %

Für die Durchführung der Anzeigen- und Beilagenaufträge gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und
Zeitschriften sowie die zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages.

VERBREITUNG: Kostenlose Verteilung über  280 Auslagestellen in Stadt und
Landkreis Hildesheim.

ERSCHEINUNGSWEISE: Monatlich vor dem Ersten.

VERBREITETE AUFLAGE: 8.867 Exemplare (lt. IVW II/2008)

Die Auflage unterliegt der ständigen Kontrolle der Informationsgemeinschaft zur
Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW).
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